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FU-Mitteilungen
Studienordnung  für  den  Masterstudiengang

 Philosophie

 Präambel

 Aufgrund  von  §  14  Abs.1  Nr.  2  Teilgrundordnung  (Erpro-
 bungsmodell)  der  Freien  Universität  Berlin  vom  27.  Okto-
 ber  1998  (FU-Mitteilungen  24/1998)  hat  der  Fachbe-
 reichsrat  des  Fachbereichs  Philosophie  und  Geisteswis-
 senschaften  der  Freien  Universität  Berlin  am  18.  Juli
 2007  die  folgende  Studienordnung  erlassen:*

 Inhaltsverzeichnis

 §  1  Geltungsbereich

 §  2  Studienziele

 §  3  Aufbau  des  Studiengangs

 §  4  Auslandsstudium

 §  5  Inkrafttreten

 Anlage  1:  Modulbeschreibungen

 Anlage  2:  Exemplarischer  Studienverlaufsplan

 §  1

 Geltungsbereich

 Diese  Ordnung  regelt  Ziele,  Inhalt  und  Aufbau  des  Mas-
 terstudiengangs  Philosophie  auf  der  Grundlage  der  Prü-
 fungsordnung  vom  18.  Juli  2007.

 §  2

 Studienziele

 (1)  Der  Masterstudiengang  vertieft  und  erweitert  die  im
 Bachelorstudiengang  Philosophie  erworbenen  grundle-
 genden  Fachkenntnisse  und  Kompetenzen.  Die  Studen-
 tinnen  und  Studenten  erwerben  an  aktuellen  For-
 schungsfragen  orientierte  methodische  und  analytische
 Kompetenzen.  Der  Masterstudiengang  Philosophie  bil-
 det  das  Feld  der  Philosophie  in  seiner  Breite  und  Vielfalt
 ab,  eröffnet  den  Studentinnen  und  Studenten  aber  zu-
 gleich  die  Möglichkeit,  sich  exemplarisch  in  einzelne,
 spezielle  Themengebiete  zu  vertiefen.  Eine  wichtige  Rol-
 le  spielt  weiterhin  die  Auseinandersetzung  mit  den  inter-
 disziplinären  Bezügen  der  Philosophie.  Die  Studentinnen
 und  Studenten  erwerben  die  Fähigkeit  zur  eigenständi-
 gen  wissenschaftlichen  Forschung.

 (2)  Es  werden  überdies  Fähigkeiten  zur  Analyse  von
 Geschlechterverhältnissen  in  verschiedenen  sozialen,
 politischen,  historischen,  wissenschaftlichen  und  kultu-
 rellen  Kontexten  ausgebildet.  Dabei  werden  unterschied-
 liche  disziplinäre  Zugänge  zu  Konstruktionen  von  Gen-
 der  und  zur  Ausprägung  von  Geschlechterverhältnissen

 sowie  geschlechtsspezifischen  Implikationen  und  Stereo-
 typen  behandelt.

 (3)  Das  Studium  im  Masterstudiengang  Philosophie
 soll  die  Studentinnen  und  Studenten  auf  eine  wissen-
 schaftliche  Laufbahn,  aber  auch  auf  andere  berufliche
 Tätigkeiten  im  Kultur-  und  Bildungsbereich  (z.  B.  in  Verla-
 gen,  Medien  oder  Bildungseinrichtungen)  vorbereiten.

 §  3

 Aufbau  des  Studiengangs

 (1)  Der  Masterstudiengang  Philosophie  ist  in  inhaltlich
 definierte  Einheiten  (Module)  gegliedert,  die  jeweils  zwei
 aufeinander  bezogene  Lehrveranstaltungsformen  um-
 fassen.  Es  sind  folgende  Module  zu  absolvieren:

 ●  Theoretische  Philosophie  (Metaphysik/Ontologie,  Er-
 kenntnistheorie,  Sprachphilosophie)

 ●  Praktische  Philosophie  (Ethik,  Metaethik,  Politische
 Philosophie)

 ●  Spezielle  Gebiete

 ●  Theoretische  Philosophie  (Metaphysik/Ontologie,  Er-
 kenntnistheorie,  Sprachphilosophie)  –  Perspektiven
 der  Forschung

 ●  Praktische  Philosophie  (Ethik,  Metaethik,  Politische
 Philosophie)  –  Perspektiven  der  Forschung

 ●  Spezielle  Gebiete  –  Perspektiven  der  Forschung

 Darüber  hinaus  ist  eine  Masterarbeit  zu  absolvieren.

 (2)  Über  Inhalte  und  Qualifikationsziele,  Lehr-  und
 Lernformen,  den  zeitlichen  Arbeitsaufwand,  die  Formen
 der  aktiven  Teilnahme,  die  Regeldauer  und  die  Ange-
 botshäufigkeit  informieren  für  jedes  Modul  die  Modul-
 beschreibungen  (Anlage  1).

 (3)  Über  den  empfohlen  Verlauf  des  Studiums  unter-
 richtet  der  exemplarische  Studienverlaufsplan  (Anlage  2).

 §  4

 Auslandsstudium

 (1)  Die  Absolvierung  eines  Studienanteils  an  einer
 Hochschule  im  fremdsprachigen  Ausland  wird  empfoh-
 len.  Im  Rahmen  des  Auslandsstudiums  sollen  Studien-
 und  Prüfungsleistungen  erbracht  werden,  die  anrechen-
 bar  sind  auf  diejenigen  Module,  die  während  des  glei-
 chen  Zeitraums  an  der  Freien  Universität  Berlin  zu  absol-
 vieren  wären.  Die  Anrechnung  auf  die  Masterarbeit  ist
 ausgeschlossen.

 (2)  Dem  Auslandsstudium  soll  der  Abschluss  einer
 Vereinbarung  zwischen  der  Studentin  bzw.  dem  Studen-
 ten,  der  bzw.  dem  Vorsitzenden  des  für  den  Studiengang
 zuständigen  Prüfungsausschusses  sowie  der  zuständi-
 gen  Stelle  an  der  Zielhochschule  über  die  Dauer  des
 Auslandsstudiums,  über  die  im  Rahmen  des  Auslands-
 studiums  zu  erbringenden  Studien-  und  Prüfungsleistun-
 gen  sowie  die  den  Studien-  und  Prüfungsleistungen

 *  Die  für  Hochschulen  zuständige  Senatsverwaltung  hat  die  vorlie-
 gende  Ordnung  mit  Schreiben  vom  2.  August  2007  zur  Kenntnis
 genommen.
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zugeordneten  Leistungspunkte  vorausgehen.  Vereinba-
 rungsgemäß  erbrachte  Studien-  und  Prüfungsleistungen
 werden  angerechnet.

 (3)  Das  Auslandsstudium  sollte  während  des  zweiten
 Fachsemesters  des  Studiengangs  absolviert  werden.

 §  5

 Inkrafttreten

 Diese  Ordnung  tritt  am  Tage  nach  ihrer  Veröffentlichung
 in  den  Mitteilungen  (Amtsblatt  der  Freien  Universität
 Berlin)  in  Kraft.

 Anlage  1:  Modulbeschreibungen

 Erläuterungen:

 Die  folgenden  Modulbeschreibungen  benennen  für  jedes
 Modul  des  Masterstudiengangs  Philosophie

 ●  die  Bezeichnung  des  Moduls

 ●  Inhalte  und  Qualifikationsziele  des  Moduls

 ●  Lehr-  und  Lernformen  des  Moduls

 ●  den  studentischen  Arbeitsaufwand,  der  für  die  erfolg-
 reiche  Absolvierung  eines  Moduls  veranschlagt  wird

 ●  Formen  der  aktiven  Teilnahme

 ●  die  Regeldauer  des  Moduls

 Die  Angaben  zum  zeitlichen  Arbeitsaufwand  berücksich-
 tigen  insbesondere

 ●  die  aktive  Teilnahme  im  Rahmen  der  Präsenzstudien-
 zeit

 ●  den  Arbeitszeitaufwand  für  die  Erledigung  kleinerer
 Aufgaben  im  Rahmen  der  Präsenzstudienzeit

 ●  die  Zeit  für  eine  eigenständige  Vor-  und  Nachbereitung

 ●  die  Bearbeitung  von  Studieneinheiten  in  den  Online-
 Studienphasen

 ●  die  unmittelbare  Vorbereitungszeit  für  Prüfungsleis-
 tungen

 ●  die  Prüfungszeit  selbst.

 Die  Zeitangaben  zum  Selbststudium  (unter  anderem  Vor-
 und  Nachbereitung,  Prüfungsvorbereitung)  stellen  Richt-
 werte  dar  und  sollen  den  Studentinnen  und  Studenten
 Hilfestellung  für  die  zeitliche  Organisation  ihres  modulbe-
 zogenen  Arbeitsaufwands  liefern.

 Die  Angaben  zum  Arbeitsaufwand  korrespondieren  mit
 der  Anzahl  der  dem  jeweiligen  Modul  zugeordneten  Leis-
 tungspunkte  als  Maßeinheit  für  den  studentischen  Ar-
 beitsaufwand,  der  für  die  erfolgreiche  Absolvierung  des
 Moduls  in  etwa  zu  erbringen  ist.

 Die  aktive  Teilnahme  ist  neben  der  regelmäßigen  Teil-
 nahme  an  den  Lehr-  und  Lernformen  und  der  erfolgrei-
 chen  Absolvierung  der  Prüfungsleistungen  eines  Moduls
 Voraussetzung  für  den  Erwerb  der  dem  jeweiligen  Modul
 zugeordneten  Leistungspunkte.

 Die  Anzahl  der  Leistungspunkte  sowie  weitere  prüfungs-
 bezogene  Informationen  zu  jedem  Modul  sind  der  Anla-
 ge  1  der  Prüfungsordnung  für  den  Masterstudiengangs
 Philosophie  zu  entnehmen.
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Modul:  Theoretische  Philosophie  (Metaphysik/Ontologie,  Erkenntnistheorie,  Sprachphilosophie)

 Qualifikationsziele:

 Dieses  Modul  schult  das  Verständnis  abstrakter  und  zugleich  komplexer  Zusammenhänge,  die  Fertigkeit,  derartige
 Zusammenhänge  begrifflich  klar  zu  artikulieren,  in  Thesen  zuzuspitzen  und  argumentativ  zu  analysieren.  Die  Fähig-
 keit,  auch  umfangreiche  Literatur  effizient  zu  lesen  und  auszuwerten,  wird  ebenfalls  vermittelt.  Des  Weiteren  werden
 sprachliche  Kompetenzen  sowohl  mündlicher  als  auch  schriftlicher  Art  ausgebaut,  insbesondere  fallen  darunter  die
 Fertigkeit,  abstrakte  und  komplexe  Sachverhalte  übersichtlich  in  einem  Text  darzulegen,  eine  eigene  Meinung  in
 einem  Text  argumentativ  zu  untermauern,  einen  klaren  Vortrag  über  ein  komplexes  Thema  zu  halten.

 Inhalte:

 In  diesem  Modul  werden  Fragen  und  Probleme  der  theoretischen  Philosophie  in  ihrem  systematischen  und  histori-
 schen  Kontext  anhand  exemplarischer  Schwerpunktthemen  behandelt.  Diese  grundlegenden  Lehren  werden  im
 systematischen  Zugriff  und  anhand  von  Schlüsseltexten  der  philosophischen  Tradition  vermittelt.  Die  Lehrinhalte
 betreffen  z.  B.  Fragen  nach  Möglichkeit,  Natur,  Quellen,  Umfang,  Struktur  und  Grenzen  der  Erkenntnis;  Fragen  nach
 Ursprung,  Natur,  Funktion  und  Grenzen  sprachlicher  Bedeutung,  des  Sprachgebrauchs  und  -verstehens;  Fragen
 nach  den  Grundstrukturen  dessen,  was  ist,  sowie  den  Kategorien,  in  denen  wir  unsere  Welt  begreifen,  u.  a.  Raum
 und  Zeit,  Geist  und  Materie,  Ding  und  Eigenschaft,  Identität  und  Wandel,  Notwendigkeit  und  Zufall.  Schwerpunktset-
 zung  in  diesem  Modul  ist  der  Inhalt  philosophischer  Tradition  (z.  B.  Metaphysik/Ontologie,  Erkenntnistheorie,
 Sprachphilosophie)  und  die  Rezeption  philosophischer  Probleme  als  bleibende  Fragestellungen.  Dabei  wird  ein
 möglichst  breites  Bild  der  thematischen  Anbindung  innerhalb  des  philosophischen  Diskurses  vermittelt.

 Lehr-  und

 Lernformen

 Präsenzstudium

 (Semester-
 wochenstunden)

 Formen  aktiver

 Teilnahme

 Arbeitsaufwand

 (Stunden)

 Seminar  I  2

 Seminargespräche  auf
 der  Grundlage  von
 Unterrichtsmitteln,  von
 vorzubereitender  Lek-
 türe  von  Quellen  und
 Fachliteratur,  von
 schriftlichen  und/oder
 mündlich  zu  erfüllenden
 Arbeitsaufträgen,  ein-
 zeln  oder  in  kleinen
 Gruppen,  Referate

 Präsenzstudium  Seminar  I

 Vor-  und  Nachbereitung  Seminar  I

 Präsenzstudium  Seminar  II  oder  Vor-
 lesung

 Vor-  und  Nachbereitung  Seminar
 oder  Vorlesung

 Hausarbeit

 30

 120

 30

 120

 150

 Seminar  II  oder
 Vorlesung

 2

 Seminar:  Seminarge-
 spräche  auf  der  Grund-
 lage  von  Unterrichtsmit-
 teln,  von  vorzubereiten-
 der  Lektüre,  von  schriftli-
 chen  und/oder  mündlich
 zu  erfüllenden  Arbeits-
 aufträgen,  einzeln  oder
 in  kleinen  Gruppen,
 Referate
 Vorlesung:  Schriftliche
 und  mündliche  Arbeits-
 aufträge  (Protokolle,
 ausgearbeitete  Diskus-
 sionsbeiträge,  Recher-
 cheaufgaben)

 Veranstaltungssprache:  Deutsch

 Arbeitszeitaufwand/Stunden  insgesamt:  450

 Dauer  des  Moduls:  Ein  Semester

 Häufigkeit  des  Angebots:  Einmal  jährlich

 Verwendbarkeit:  Masterstudiengang  Philosophie
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Modul:  Praktische  Philosophie  (Ethik,  Metaethik,  Politische  Philosophie)

 Qualifikationsziele:

 Dieses  Modul  schult  die  Fertigkeit,  normative  Analysen  komplexer  Handlungszusammenhänge  wie  auch  politisch-
 sozialer  Sachverhalte  durchzuführen,  die  Voraussetzungen  solcher  Analysen  zu  identifizieren,  derartige  Analysen
 begrifflich  klar  zu  artikulieren,  in  Thesen  zuzuspitzen  und  argumentativ  zu  evaluieren.  Die  Fähigkeit,  auch  umfangrei-
 che  Literatur  effizient  zu  lesen  und  auszuwerten,  wird  ebenfalls  vermittelt.  Des  Weiteren  werden  sprachliche  Kom-
 petenzen  sowohl  mündlicher  als  auch  schriftlicher  Art  ausgebaut,  insbesondere  fallen  darunter  die  Fertigkeit,  kom-
 plexe  normative  Analysen  übersichtlich  in  einem  Text  darzulegen,  eine  eigene  Meinung  in  einem  Text  argumentativ
 zu  untermauern,  einen  klaren  Vortrag  über  ein  komplexes  Thema  zu  halten.

 Inhalte:

 In  diesem  Modul  werden  Fragen  und  Probleme  der  Praktischen  Philosophie  in  ihrem  systematischen  und  histori-
 schen  Kontext  anhand  exemplarischer  Schwerpunktthemen  behandelt.  Die  grundlegenden  Lehren  der  praktischen
 Philosophie  werden  im  systematischen  Zugriff  und  anhand  von  Schlüsseltexten  der  philosophischen  Tradition  ver-
 mittelt.  Die  Lehrinhalte  betreffen  z.  B.  die  Begründung  ethischer  Orientierungen  und  moralischer  Pflichten  (norma-
 tive  Ethik),  die  bereichsspezifischen  Ethiken  (z.  B.  der  Wirtschafts-,  Medizin-  und  Bioethik),  die  Analyse  moralisch-
 normativer  Aussagen  (Metaethik),  das  Verstehen  und  Erklären  von  Handlungen  (Handlungstheorie)  sowie  Fragen
 des  guten  und  gerechten  Zusammenlebens  (politische  Philosophie).  Schwerpunktsetzung  in  diesem  Modul  ist  die
 Rezeption  und  Rekonstruktion  zentraler  Konzeptionen  der  Praktischen  Philosophie  als  Antworten  auf  Herausforde-
 rungen  menschlichen  Handelns.  Dabei  wird  ein  möglichst  breites  Bild  der  thematischen  Anbindung  innerhalb  des
 philosophischen  Diskurses  vermittelt.

 Lehr-  und

 Lernformen

 Präsenzstudium

 (Semester-
 wochenstunden)

 Formen  aktiver

 Teilnahme

 Arbeitsaufwand

 (Stunden)

 Seminar  I  2

 Seminargespräche  auf
 der  Grundlage  von
 Unterrichtsmitteln,  von
 vorzubereitender  Lek-
 türe  von  Quellen  und
 Fachliteratur,  von
 schriftlichen  und/oder
 mündlich  zu  erfüllenden
 Arbeitsaufträgen,  ein-
 zeln  oder  in  kleinen
 Gruppen,  Referate

 Präsenzstudium  Seminar  I

 Vor-  und  Nachbereitung  Seminar  I

 Präsenzstudium  Seminar  II  oder  Vor-
 lesung

 Vor-  und  Nachbereitung  Seminar  II
 oder  Vorlesung

 Hausarbeit

 30

 120

 30

 120

 150

 Seminar  II  oder
 Vorlesung

 2

 Seminar:  Seminarge-
 spräche  auf  der  Grund-
 lage  von  Unterrichtsmit-
 teln,  von  vorzubereiten-
 der  Lektüre,  von  schriftli-
 chen  und/oder  mündlich
 zu  erfüllenden  Arbeits-
 aufträgen,  einzeln  oder
 in  kleinen  Gruppen,
 Referate
 Vorlesung:  Schriftliche
 und  mündliche  Arbeits-
 aufträge  (Protokolle,
 ausgearbeitete  Diskus-
 sionsbeiträge,  Recher-
 cheaufgaben)

 Veranstaltungssprache:  Deutsch

 Arbeitszeitaufwand/Stunden  insgesamt:  450

 Dauer  des  Moduls:  Ein  Semester

 Häufigkeit  des  Angebots:  Einmal  jährlich

 Verwendbarkeit:  Masterstudiengang  Philosophie
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Modul:  Spezielle  Gebiete

 Qualifikationsziele:

 Dieses  Modul  schult  das  Verständnis  komplexer,  fachübergreifender  Zusammenhänge  in  ihrem  interdisziplinären
 Kontext  sowie  die  Fertigkeiten,  derartige  Zusammenhänge  begrifflich  klar  zu  artikulieren,  in  Thesen  zuzuspitzen  und
 argumentativ  zu  analysieren.  Die  Fähigkeit,  auch  umfangreiche  Literatur  effizient  zu  lesen  und  auszuwerten,  wird
 ebenfalls  vermittelt.  Des  Weiteren  werden  sprachliche  Kompetenzen  sowohl  mündlicher  als  auch  schriftlicher  Art
 ausgebaut,  insbesondere  fallen  darunter  die  Fertigkeit,  interdisziplinäre  Zusammenhänge  übersichtlich  in  einem
 Text  darzulegen,  eine  eigene  Meinung  in  einem  Text  argumentativ  zu  untermauern,  einen  klaren  Vortrag  über  ein
 komplexes  Thema  zu  halten.

 Inhalte:

 In  diesem  Modul  werden  Fragen  der  Ästhetik  und  Kunstphilosophie,  Anthropologie,  Geschichtsphilosophie,  Herme-
 neutik,  Religionsphilosophie  sowie  Probleme  der  Lebenswelt  (z.  B.  der  Medien,  Technik,  Körperlichkeit,  Geschlech-
 terverhältnisse)  in  ihrem  systematischen  und  historischen  Kontext  anhand  exemplarischer  Schwerpunktthemen  be-
 handelt.  Die  jeweiligen  philosophischen  Disziplinen  werden  dabei  in  der  Besonderheit  ihrer  Perspektiven  und  Leitbe-
 griffe  vorgestellt.  Diese  Grundlagen  werden  im  systematischen  Zugriff  und  anhand  von  Schlüsseltexten  der  philoso-
 phischen  Tradition  vermittelt.  Die  Lehrinhalte  betreffen  z.  B.  Fragen  nach  Ursprung,  Natur,  Quellen,  Umfang,
 Funktion  und  Grenzen  menschlicher  Kultur  und  Technik  sowie  ihre  diskursiven  Praktiken.  Schwerpunktsetzung  in
 diesem  Modul  ist  der  Inhalt  philosophischer  Tradition  und  die  Rezeption  philosophischer  Probleme  als  bleibende
 Fragestellungen.  Dabei  wird  ein  möglichst  breites  Bild  der  thematischen  Anbindung  innerhalb  des  philosophischen
 Diskurses  vermittelt.

 Lehr-  und

 Lernformen

 Präsenzstudium

 (Semester-
 wochenstunden)

 Formen  aktiver

 Teilnahme

 Arbeitsaufwand

 (Stunden)

 Seminar  I  2

 Seminargespräche  auf
 der  Grundlage  von
 Unterrichtsmitteln,  von
 vorzubereitender  Lek-
 türe  von  Quellen  und
 Fachliteratur,  von
 schriftlichen  und/oder
 mündlich  zu  erfüllenden
 Arbeitsaufträgen,  ein-
 zeln  oder  in  kleinen
 Gruppen,  Referate

 Präsenzstudium  Seminar  I

 Vor-  und  Nachbereitung  Seminar  I

 Präsenzstudium  Seminar  II  oder  Vor-
 lesung

 Vor-  und  Nachbereitung  Seminar  II
 oder  Vorlesung

 Hausarbeit

 30

 120

 30

 120

 150

 Seminar  II  oder
 Vorlesung

 2

 Seminar:  Seminarge-
 spräche  auf  der  Grund-
 lage  von  Unterrichtsmit-
 teln,  von  vorzubereiten-
 der  Lektüre,  von  schriftli-
 chen  und/oder  mündlich
 zu  erfüllenden  Arbeits-
 aufträgen,  einzeln  oder
 in  kleinen  Gruppen,
 Referate
 Vorlesung:  Schriftliche
 und  mündliche  Arbeits-
 aufträge  (Protokolle,
 ausgearbeitete  Diskus-
 sionsbeiträge,  Recher-
 cheaufgaben)

 Veranstaltungssprache:  Deutsch

 Arbeitszeitaufwand/Stunden  insgesamt:  450

 Dauer  des  Moduls:  Ein  Semester

 Häufigkeit  des  Angebots:  Einmal  jährlich

 Verwendbarkeit:  Masterstudiengang  Philosophie
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Modul:  Theoretische  Philosophie  (Metaphysik/Ontologie,  Erkenntnistheorie,  Sprachphilosophie)  –  Perspektiven
 der  Forschung

 Qualifikationsziele:

 Das  Modul  hat  zum  Ziel,  die  Studentinnen  und  Studenten  an  Forschungsfragen  heranzuführen,  die  durch  äußerste
 Allgemeinheit  und  hohe  Komplexität  gekennzeichnet  sind:  Besondere  Fertigkeiten,  die  in  diesem  Modul  geschult
 werden,  umfassen  das  Verfassen  wissenschaftlicher  Texte,  insbesondere  Aufsätze,  das  Erstellen  und  Halten  wis-
 senschaftlicher  Vorträge,  das  Vorbereiten,  Leiten  und  Moderieren  kontroverser  Diskussionen,  das  Konzipieren  und
 Organisieren  kleiner  Tagungen  und  Workshops.  Dabei  geht  es  vor  allem  darum,  wie  diese  Fertigkeiten  auf  äußerst
 abstrakte  und  zugleich  komplexe  Sachverhalte  und  Inhalte  anzuwenden  sind.

 Inhalte:

 In  diesem  Modul  werden  exemplarische  Fragen  und  Probleme  der  theoretischen  Philosophie  in  ihrem  systemati-
 schen  und  historischen  Kontext  anhand  neuer  Forschungsergebnisse  und  -perspektiven  behandelt.  Das  Modul  ver-
 mittelt  vertiefte  Kenntnisse  der  begrifflichen  Möglichkeiten  und  Grenzen  in  wichtigen  Gebieten  der  theoretischen  Phi-
 losophie;  u.  a.  im  Bezug  auf  die  Struktur  der  Erkenntnis;  Fragen  nach  Ursprung,  Natur  und  Funktion  sprachlicher
 Bedeutung,  des  Sprachgebrauchs  und  -verstehens,  im  Bezug  auf  die  Kategorien,  in  denen  wir  unsere  Welt  begrei-
 fen,  z.  B.  Raum  und  Zeit,  Geist  und  Materie,  Ding  und  Eigenschaft,  Identität  und  Wandel,  Notwendigkeit  und  Zufall.

 Lehr-  und

 Lernformen

 Präsenzstudium

 (Semester-
 wochenstunden)

 Formen  aktiver

 Teilnahme

 Arbeitsaufwand

 (Stunden)

 Seminar  2

 Seminargespräche  auf
 der  Grundlage  von
 Unterrichtsmitteln,  von
 vorzubereitender  Lek-
 türe  von  Quellen  und
 Fachliteratur,  von
 schriftlichen  und/oder
 mündlich  zu  erfüllenden
 Arbeitsaufträgen,  ein-
 zeln  oder  in  kleinen
 Gruppen,  Referate

 Präsenzstudium  Seminar

 Vor-  und  Nachbereitung  Seminar

 Präsenzstudium  Kolloquium

 Vor-  und  Nachbereitung  Kolloquium

 Hausarbeit

 30

 120

 30

 120

 150

 Kolloquium  2

 Schriftliche  und  mündli-
 che  Beiträge  zur  Diskus-
 sion  ausgewählter  For-
 schungsfragen.

 Veranstaltungssprache:  Deutsch

 Arbeitszeitaufwand/Stunden  insgesamt:  450

 Dauer  des  Moduls:  Ein  Semester

 Häufigkeit  des  Angebots:  Einmal  jährlich

 Verwendbarkeit:  Masterstudiengang  Philosophie
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Modul:  Praktische  Philosophie  (Ethik,  Metaethik,  Politische  Philosophie)  –  Perspektiven  der  Forschung

 Qualifikationsziele:

 Das  Modul  hat  zum  Ziel,  die  Studentinnen  und  Studenten  an  Forschungsfragen  heranzuführen:  Besondere  Fertig-
 keiten,  die  in  diesem  Modul  geschult  werden,  umfassen  das  Verfassen  wissenschaftlicher  Texte,  insbesondere  Auf-
 sätze,  das  Erstellen  und  Halten  wissenschaftlicher  Vorträge,  das  Vorbereiten,  Leiten  und  Moderieren  kontroverser
 Diskussionen,  das  Konzipieren  und  Organisieren  kleiner  Tagungen  und  Workshops.  Dabei  geht  es  vor  allem  darum,
 wie  diese  Fertigkeiten  auf  –  in  einem  weiten  Sinne  –  normative  Inhalte  anzuwenden  sind.

 Inhalte:

 In  diesem  Modul  werden  exemplarische  Fragen  und  Probleme  der  praktischen  Philosophie  in  ihrem  systematischen
 und  historischen  Kontext  anhand  neuer  Forschungsergebnisse  und  -perspektiven  behandelt.  Das  Modul  vermittelt
 vertiefte  Kenntnisse  der  begrifflichen  Möglichkeiten  und  Grenzen  in  wichtigen  Gebieten  der  praktischen  Philosophie;
 u.  a.  im  Bezug  auf  die  Begründung  ethischer  Orientierungen  und  moralischer  Pflichten,  die  bereichsspezifischen
 Ethiken  wie  Wirtschafts-,  Medizin-  und  Bioethik,  die  Rolle  der  Metaethik,  das  Verstehen  und  Erklären  von  Handlun-
 gen  (Handlungstheorie)  sowie  die  eingängige  Analyse  von  Leitbegriffen  der  politischen  Philosophie.

 Lehr-  und

 Lernformen

 Präsenzstudium

 (Semester-
 wochenstunden)

 Formen  aktiver

 Teilnahme

 Arbeitsaufwand

 (Stunden)

 Seminar  2

 Seminargespräche  auf
 der  Grundlage  von
 Unterrichtsmitteln,  von
 vorzubereitender  Lek-
 türe  von  Quellen  und
 Fachliteratur,  von
 schriftlichen  und/oder
 mündlich  zu  erfüllenden
 Arbeitsaufträgen,  ein-
 zeln  oder  in  kleinen
 Gruppen,  Referate

 Präsenzstudium  Seminar

 Vor-  und  Nachbereitung  Seminar

 Präsenzstudium  Kolloquium

 Vor-  und  Nachbereitung  Kolloquium

 Hausarbeit

 30

 120

 30

 120

 150

 Kolloquium  2

 Schriftliche  und  mündli-
 che  Beiträge  zur  Diskus-
 sion  ausgewählter  For-
 schungsfragen.

 Veranstaltungssprache:  Deutsch

 Arbeitszeitaufwand/Stunden  insgesamt:  450

 Dauer  des  Moduls:  Ein  Semester

 Häufigkeit  des  Angebots:  Einmal  jährlich

 Verwendbarkeit:  Masterstudiengang  Philosophie
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Modul:  Spezielle  Gebiete  –  Perspektiven  der  Forschung

 Qualifikationsziele:

 Das  Modul  hat  zum  Ziel,  die  Studentinnen  und  Studenten  insbesondere  an  fachübergreifende  und  interdisziplinäre
 Forschungsfragen  heranzuführen:  Besondere  Fertigkeiten,  die  in  diesem  Modul  geschult  werden,  umfassen  das
 Verfassen  wissenschaftlicher  Texte,  insbesondere  Aufsätze,  das  Erstellen  und  Halten  wissenschaftlicher  Vorträge,
 das  Vorbereiten,  Leiten  und  Moderieren  kontroverser  Diskussionen,  das  Konzipieren  und  Organisieren  kleiner  Ta-
 gungen  und  Workshops.  Dabei  geht  es  vor  allem  darum,  wie  diese  Fertigkeiten  auf  komplexe  interdisziplinäre  Frage-
 stellungen  und  Inhalte  anzuwenden  sind.

 Inhalte:

 In  diesem  Modul  werden  Fragen  der  Ästhetik  und  Kunstphilosophie,  Anthropologie,  Geschichtsphilosophie,  Herme-
 neutik,  Religionsphilosophie,  sowie  Probleme  der  Lebenswelt  (darunter  der  Medien,  Technik,  Körperlichkeit,  Ge-
 schlechterverhältnisse)  in  ihrem  systematischen  und  historischen  Kontext  anhand  exemplarischer  Schwerpunktthe-
 men  behandelt.  Die  Perspektiven  und  Leitbegriffe  der  jeweiligen  philosophischen  Disziplinen  werden  hier  nach  ihrer
 Leistungsfähigkeit  und  ihren  Grenzen  diskutiert.  Dabei  werden  die  je  aktuellen  Forschungsergebnisse  detailliert  ein-
 bezogen.  Das  Modul  vermittelt  so  vertiefte  Kenntnisse  über  Ursprung  und  Vielfalt,  Funktion,  Medien,  Möglichkeiten
 und  die  Grenzen  menschlicher  Kultur  und  Technik  sowie  ihre  diskursiven  Praktiken.

 Lehr-  und

 Lernformen

 Präsenzstudium

 (Semester-
 wochenstunden)

 Formen  aktiver

 Teilnahme

 Arbeitsaufwand

 (Stunden)

 Seminar  2

 Seminargespräche  auf
 der  Grundlage  von
 Unterrichtsmitteln,  von
 vorzubereitender  Lek-
 türe  von  Quellen  und
 Fachliteratur,  von
 schriftlichen  und/oder
 mündlich  zu  erfüllenden
 Arbeitsaufträgen,  ein-
 zeln  oder  in  kleinen
 Gruppen,  Referate

 Präsenzstudium  Seminar

 Vor-  und  Nachbereitung  Seminar

 Präsenzstudium  Kolloquium

 Vor-  und  Nachbereitung  Kolloquium

 Hausarbeit

 30

 120

 30

 120

 150

 Kolloquium  2

 Schriftliche  und  mündli-
 che  Beiträge  zur  Diskus-
 sion  ausgewählter  For-
 schungsfragen.

 Veranstaltungssprache:  Deutsch

 Arbeitszeitaufwand/Stunden  insgesamt:  450

 Dauer  des  Moduls:  Ein  Semester

 Häufigkeit  des  Angebots:  Einmal  jährlich

 Verwendbarkeit:  Masterstudiengang  Philosophie
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Anlage  2:  Exemplarischer  Studienverlaufsplan

Fachsemester Module 

1.

Theoretische 
Philosophie 
(Metaphysik/ 

Ontolgie,
Erkenntnistheorie, 
Sprachphilosophie) 

Praktische 
Philosophie (Ethik, 

Metaethik,
Politische

Philosophie)

2.

Theoretische 
Philosophie 
(Metaphysik/ 
Ontologie, 

Erkenntnistheorie, 
Sprachphilosophie) – 

Perspektiven der 
Forschung 

Spezielle Gebiete 

3.

Praktische 
Philosophie (Ethik, 

Metaethik,
Politische

Philosophie) – 
Perspektiven der 

Forschung 

Spezielle Gebiete – 
Perspektiven der 

Forschung 

4. Masterarbeit 
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Prüfungsordnung  für  den  Masterstudiengang

 Philosophie

 Präambel

 Aufgrund  von  §  14  Abs.1  Nr.  2  Teilgrundordnung  (Erpro-
 bungsmodell)  der  Freien  Universität  Berlin  vom  27.  Okto-
 ber  1998  (FU-Mitteilungen  24/1998)  hat  der  Fachbe-
 reichsrat  des  Fachbereichs  Philosophie  und  Geisteswis-
 senschaften  der  Freien  Universität  Berlin  am  18.  Juli
 2007  folgende  Prüfungsordnung  erlassen:*

 Inhaltsverzeichnis

 §  1  Geltungsbereich

 §  2  Prüfungsausschuss

 §  3  Regelstudienzeit

 §  4  Umfang  der  Prüfungs-  und  Studienleistungen

 §  5  Masterarbeit

 §  6  Studienabschluss

 §  7  Inkrafttreten

 Anlage  1:  Prüfungsleistungen,  Zugangsvoraussetzun-
 gen,  Teilnahmepflichten  und  Leistungspunkte

 Anlage  2:  Zeugnis  (Muster)

 Anlage  3:  Urkunde  (Muster)

 §  1

 Geltungsbereich

 Diese  Ordnung  regelt  in  Ergänzung  zur  Satzung  für  All-
 gemeine  Prüfungsangelegenheiten  (SfAP)  der  Freien
 Universität  Berlin  Anforderungen  und  Verfahren  der  Leis-
 tungserbringung  im  Masterstudiengang  Philosophie.

 §  2

 Prüfungsausschuss

 Zuständig  für  die  Organisation  der  Prüfungen  und  die
 übrigen  in  §  2  SfAP  genannten  Aufgaben  ist  der  für  den
 Studiengang  eingesetzte  Prüfungsausschuss.

 §  3

 Regelstudienzeit

 Die  Regelstudienzeit  beträgt  vier  Semester.

 §  4

 Umfang  der  Prüfungs-  und  Studienleistungen

 (1)  Es  sind  insgesamt  Prüfungs-  und  Studienleistun-
 gen  im  Umfang  von  120  Leistungspunkten  nachzuwei-
 sen,  davon  30  Leistungspunkte  in  der  Masterarbeit.

 (2)  Die  in  den  Modulen  zu  erbringenden  studienbeglei-
 tenden  Prüfungsleistungen,  die  Zugangsvoraussetzun-
 gen  für  die  einzelnen  Module,  Angaben  über  die  Pflicht
 zu  regelmäßiger  Teilnahme  an  den  Lehr-  und  Lernformen
 sowie  die  den  Modulen  jeweils  zugeordneten  Leistungs-
 punkte  sind  der  Anlage  1  zu  entnehmen.

 §  5

 Masterarbeit

 (1)  Die  Masterarbeit  soll  zeigen,  dass  die  Studentin
 oder  der  Student  in  der  Lage  ist,  Forschungsfragen  aus
 dem  Bereich  der  Philosophie  selbständig  zu  entwickeln,
 mit  wissenschaftlichen  Methoden  und  unter  Berücksichti-
 gung  des  Stands  der  Forschung  zu  bearbeiten,  die  Er-
 gebnisse  angemessen  darzustellen  und  in  aktuelle  For-
 schungsdebatten  einzuordnen.

 (2)  Studentinnen  und  Studenten  werden  auf  Antrag
 zur  Masterarbeit  zugelassen,  wenn  sie  vier  der  Module
 gemäß  §  3  Abs.  1  der  Studienordnung  erfolgreich  absol-
 viert  haben.

 (3)  Dem  Antrag  auf  Zulassung  zur  Masterarbeit  sind
 Nachweise  über  das  Vorliegen  der  Voraussetzungen  ge-
 mäß  Abs.  2  beizufügen,  ferner  die  Bescheinigung  einer
 prüfungsberechtigten  Lehrkraft  über  die  Bereitschaft  zur
 Übernahme  der  Betreuung  der  Masterarbeit.  Der  zustän-
 dige  Prüfungsausschuss  entscheidet  über  den  Antrag;
 wird  eine  Bescheinigung  über  die  Übernahme  der  Be-
 treuung  der  Masterarbeit  gemäß  Satz  1  nicht  vorgelegt,
 so  setzt  der  Prüfungsausschuss  eine  Betreuerin  oder
 einen  Betreuer  ein.  Die  Studentinnen  und  Studenten  er-
 halten  Gelegenheit,  eigene  Themenvorschläge  zu  ma-
 chen;  ein  Anspruch  auf  deren  Umsetzung  besteht  nicht.

 (4)  Der  Prüfungsausschuss  gibt  in  Abstimmung  mit  der
 Betreuerin  bzw.  dem  Betreuer  das  Thema  der  Masterar-
 beit  aus.  Thema  und  Aufgabenstellung  müssen  so  be-
 schaffen  sein,  dass  die  Bearbeitung  innerhalb  der  Bear-
 beitungsfrist  abgeschlossen  werden  kann.  Ausgabe  und
 Fristeinhaltung  sind  aktenkundig  zu  machen.

 (5)  Die  Bearbeitungszeit  für  die  Masterarbeit  beträgt
 22  Wochen.

 (6)  Die  Masterarbeit  soll  nicht  mehr  als  27  000  Wörtern
 umfassen.

 (7)  Als  Beginn  der  Bearbeitungszeit  gilt  das  Datum  der
 Ausgabe  des  Themas  durch  den  Prüfungsausschuss.
 Das  Thema  kann  einmalig  innerhalb  der  ersten  drei  Wo-
 chen  zurückgegeben  werden  und  gilt  dann  als  nicht  aus-
 gegeben.  Bei  der  Abgabe  hat  die  Studentin  bzw.  der  Stu-
 dent  schriftlich  zu  versichern,  dass  sie  bzw.  er  die  Arbeit
 selbständig  verfasst  und  keine  anderen  als  die  angege-
 benen  Quellen  und  Hilfsmittel  benutzt  hat.

 *  Die  für  Hochschulen  zuständige  Senatsverwaltung  hat  die  vorlie-
 gende  Ordnung  mit  Schreiben  vom  2.  August  2007  bestätigt.
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(8)  Die  Masterarbeit  ist  von  zwei  Prüfungsberechtigten
 zu  bewerten,  die  vom  Prüfungsausschuss  bestellt  wer-
 den  und  von  denen  eine  bzw.  einer  die  Betreuerin  bzw.
 der  Betreuer  der  Masterarbeit  sein  soll.

 (9)  Ist  die  Note  der  Masterarbeit  nicht  mindestens
 „ausreichend“  (4,0),  so  darf  sie  einmal  wiederholt  wer-
 den.

 §  6

 Studienabschluss

 (1)  Voraussetzung  für  den  Studienabschluss  ist,  dass
 die  gemäß  §  4  Abs.  1  dieser  Ordnung  in  Verbindung  mit
 §  3  Abs.  1  der  Studienordung  geforderten  Leistungen
 nachgewiesen  sind.  Dem  Antrag  auf  Zulassung  zum  Stu-
 dienabschluss  sind  entsprechende  Nachweise  beizufü-
 gen.  Über  den  Antrag  entscheidet  der  zuständige  Prü-
 fungsausschuss.

 (2)  Aufgrund  der  bestandenen  Prüfung  erhalten  die
 Studentinnen  und  Studenten  ein  Zeugnis,  eine  Urkunde
 (Anlagen  2  und  3)  sowie  ein  Diploma  Supplement  (engli-
 sche  und  deutsche  Version).  Darüber  hinaus  wird  eine
 Zeugnisergänzung  mit  Angaben  zu  den  einzelnen  Modu-
 len  und  ihren  Bestandteilen  (Transkript)  erstellt.

 §  7

 Inkrafttreten

 Diese  Ordnung  tritt  am  Tage  nach  ihrer  Veröffentlichung
 in  den  Mitteilungen  (Amtsblatt  der  Freien  Universität  Ber-
 lin)  in  Kraft.

 Anlage  1:  Prüfungsleistungen,  Zugangsvorausset-

 zungen,  Teilnahmepflichten  und  Leistungspunkte

 Erläuterungen:

 Im  Folgenden  werden  für  jedes  Modul  des  Studiengangs
 Philosophie  gemacht  über

 ●  die  Voraussetzungen  für  den  Zugang  zum  jeweiligen
 Modul

 ●  die  Prüfungsformen

 ●  die  Pflicht  zu  regelmäßiger  Teilnahme

 ●  die  den  Modulen  zugeordneten  Leistungspunkte.

 Soweit  im  Folgenden  für  die  jeweilige  Lehr-  und  Lernform
 die  Pflicht  zu  regelmäßiger  Teilnahme  festgelegt  ist,  ist
 sie  neben  der  aktiven  Teilnahme  an  den  Lehr-  und  Lern-
 formen  und  der  erfolgreichen  Absolvierung  der  Prüfungs-
 leistungen  eines  Moduls  Voraussetzung  für  den  Erwerb
 der  dem  jeweiligen  Modul  zugeordneten  Leistungspunk-
 te.  Eine  regelmäßige  Teilnahme  liegt  vor,  wenn  mindes-
 tens  85  %  der  in  den  Lehr-  und  Lernformen  eines  Moduls
 vorgesehenen  Präsenzstudienzeit  besucht  wurden.  Be-
 steht  keine  Pflicht  zu  regelmäßiger  Teilnahme  an  einer
 Lehr-  und  Lernform  eines  Moduls,  so  wird  sie  dennoch
 dringend  empfohlen.  Die  Festlegung  einer  Präsenzpflicht
 durch  die  jeweilige  Lehrkraft  ist  für  Lehr-  und  Lernformen,
 für  die  im  Folgenden  die  Teilnahme  lediglich  empfohlen
 wird,  ausgeschlossen.

 Maßgeblich  für  die  einem  Modul  zugeordneten  Leis-
 tungspunkte  ist  der  in  Stunden  bemessene  studentische
 Arbeitsaufwand,  der  für  die  erfolgreiche  Absolvierung
 des  Moduls  veranschlagt  wird.  Dabei  sind  sowohl  Prä-
 senzzeiten  als  auch  Phasen  des  Selbststudiums  (Vor-
 und  Nachbereitung,  Prüfungsvorbereitung  etc.)  berück-
 sichtigt.  Ein  Leistungspunkt  entspricht  etwa  30  Stunden.

 Je  Modul  muss  eine  Modulprüfung  absolviert  werden.
 Leistungspunkte  werden  ausschließlich  mit  der  erfolgrei-
 chen  Absolvierung  des  ganzen  Moduls  –  also  nach  regel-
 mäßiger  und  aktiver  Teilnahme  an  den  Lehr-  und  Lernfor-
 men  und  erfolgreicher  Ablegung  der  Modulprüfung  –  zu-
 gunsten  der  Studentinnen  und  Studenten  verbucht.

 Inhalte  und  Qualifikationsziele,  Lehr-  und  Lernformen
 des  Moduls,  der  studentische  Arbeitsaufwand,  der  für  die
 erfolgreiche  Absolvierung  eines  Moduls  veranschlagt
 wird,  Formen  der  aktiven  Teilnahme,  die  Regeldauer  des
 Moduls  sowie  die  Häufigkeit,  mit  der  das  Modul  angebo-
 ten  wird,  sind  der  Studienordnung  für  den  Masterstudien-
 gang  Philosophie  zu  entnehmen.
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Modul:  Theoretische  Philosophie  (Metaphysik/Ontologie,  Erkenntnistheorie,  Sprachphilosophie)

 Zugangsvoraussetzungen:  keine

 Lehr-  und  Lernformen  Modulprüfung  Pflicht  zu  regelmäßiger  Teilnahme

 Seminar  I
 Hausarbeit  von  insgesamt  etwa  25  Seiten  (etwa
 7  500  Wörter)

 Ja

 Seminar  II  oder  Vorle-
 sung

 Ja

 Leistungspunkte:  15

 Modul:  Praktische  Philosophie  (Ethik,  Metaethik,  Politische  Philosophie)

 Zugangsvoraussetzungen:  keine

 Lehr-  und  Lernformen  Modulprüfung  Pflicht  zu  regelmäßiger  Teilnahme

 Seminar  I
 Hausarbeit  von  insgesamt  etwa  25  Seiten  (etwa
 7  500  Wörter)

 Ja

 Seminar  II  oder  Vorle-
 sung

 Ja

 Leistungspunkte:  15

 Modul:  Spezielle  Gebiete

 Zugangsvoraussetzungen:  keine

 Lehr-  und  Lernformen  Modulprüfung  Pflicht  zu  regelmäßiger  Teilnahme

 Seminar  I
 Hausarbeit  von  insgesamt  etwa  25  Seiten  (etwa
 7  500  Wörter)

 Ja

 Seminar  II  oder  Vorle-
 sung

 Ja

 Leistungspunkte:  15

 Modul:  Theoretische  Philosophie  (Metaphysik/Ontologie,  Erkenntnistheorie,  Sprachphilosophie)  –  Perspektiven
 der  Forschung

 Zugangsvoraussetzungen:  keine

 Lehr-  und  Lernformen  Modulprüfung  Pflicht  zu  regelmäßiger  Teilnahme

 Seminar
 Hausarbeit

 Ja

 Kolloquium  Ja

 Leistungspunkte:  15

 Modul:  Praktische  Philosophie  (Ethik,  Metaethik,  Politische  Philosophie)  –  Perspektiven  der  Forschung

 Zugangsvoraussetzungen:  keine

 Lehr-  und  Lernformen  Modulprüfung  Pflicht  zu  regelmäßiger  Teilnahme

 Seminar  Hausarbeit
 oder
 Forschungs-  und  Projektbericht
 von  insgesamt  etwa  25  Seiten  (etwa  7  500  Wörter)

 Ja

 Kolloquium  Ja

 Leistungspunkte:  15
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Modul:  Spezielle  Gebiete  –  Perspektiven  der  Forschung

 Zugangsvoraussetzungen:  keine

 Lehr-  und  Lernformen  Modulprüfung  Pflicht  zu  regelmäßiger  Teilnahme

 Seminar  Hausarbeit
 oder
 Forschungs-  und  Projektbericht
 von  insgesamt  etwa  25  Seiten  (etwa  7  500  Wörter)

 Ja

 Kolloquium  Ja

 Leistungspunkte:  15
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Anlage  2:  Zeugnis  (Muster)

 F r e i e  U n i v e r s i t ä t  B e r l i n
 F a c h b e r e i c h  P h i l o s o p h i e  u n d  G e i s t e s w i s s e n s c h a f t e n

 Zeugnis

 über die bestandene Prüfung im Masterstudiengang Philosophie
 gemäß der Prüfungsordnung vom [Tag/Monat/Jahr] (FU-Mitteilungen [XX]/Jahr)

 Frau/Herr

 geboren am:  in:

 hat die Prüfung im Masterstudiengang Philosophie mit der

 Gesamtnote

 …  bestanden.

 Die Masterarbeit hatte das Thema: [XX]

 Berlin, den  (Siegel)

 Die Dekanin/Der Dekan  Die/Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses

 Notenskala: 1,0 – 1,5 sehr gut; 1,6 – 2,5 gut; 2,6 – 3,5 befriedigend; 3,6 – 4,0 ausreichend; über 4,0 nicht ausreichend
 Die Leistungspunkte entsprechen dem European Credit Transfer System
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Anlage  3:  Urkunde  (Muster)

 F r e i e  U n i v e r s i t ä t  B e r l i n
 F a c h b e r e i c h  P h i l o s o p h i e  u n d  G e i s t e s w i s s e n s c h a f t e n

 U r k u n d e

 Frau/Herr

 geboren am  in

 hat die Prüfung im Masterstudiengang

 Philosophie

 bestanden.

 Gemäß der Prüfungsordnung vom [Tag/Monat/Jahr] (FU-Mitteilungen [XX]/Jahr)

 wird der Hochschulgrad

 Master of Arts (M.A.)

 verliehen.

 Berlin, den

 (Siegel)

 Die Dekanin/Der Dekan  Die/Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses
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